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2. Stück, Jahrgang 2005 Ausgegeben am 23. Februar 2005

Nr 4 Gesetz, mit dem das Salzburger Bezügegesetz 1992 geändert wird (Blg LT 13. GP: RV 135, AB 222, jeweils 2. Sess)
Nr 5 Gesetz, mit dem das Salzburger Landes-Beamtengesetz 1987, das Landes-Vertragsbedienstetengesetz 2000, das

Magistrats-Beamtinnen- und Magistrats-Beamtengesetz 2002, das Salzburger Gemeindebeamtengesetz 1968
und das Salzburger Kinderbetreuungsgesetz geändert werden (Blg LT 13. GP: RV 136, AB 226, jeweils 2. Sess)

Nr 6 Gesetz, mit dem das Salzburger Rundfunkabgabegesetz geändert wird (Blg LT 13. GP: RV 175, AB 224, jeweils 2. Sess)
Nr 7 Gesetz, mit dem das Berufsjägergesetz geändert wird (Blg LT 13. GP: RV 176, AB 227, jeweils 2. Sess)
Nr 8 Gesetz, mit dem das Salzburger Betriebsfestigungsgesetz geändert wird (Blg LT 13. GP: RV 248, AB 281, jeweils 2. Sess)
Nr 9 Gesetz über die vorläufige Weitergeltung von Bestimmungen betreffend den Salzburger Krankenanstalten-

Finanzierungsfonds und zur Änderung des Salzburger Krankenanstaltengesetzes 2000 (Blg LT 13. GP: IA 251,
AB 283, jeweils 2. Sess)

Nr 10 Gesetz, mit dem das Salzburger Rettungsgesetz geändert wird (Blg LT 13. GP: RV 137, AB 223, jeweils 2. Sess)
Nr 11 Verordnung der Salzburger Landesregierung – Erhöhung der Fördermittel und Monatsentgelte für Kindergar-

tenpädagoginnen des Landes und der Gemeinden (Gemeindeverbände)
Nr 12 Verordnung der Salzburger Landesregierung – Änderung der Verordnung über die Errichtung von Tourismusver-

bänden und der Ortsklassenverordnung
Nr 13 Verordnung der Salzburger Landesregierung – Erhöhung der Bezüge der Landesbediensteten
Nr 14 Kundmachung der Landeshauptfrau von Salzburg – Aufhebung von Teilen einer Bestimmung im Salzburger

Fremdenverkehrsgesetz durch den Verfassungsgerichtshof

4. Gesetz vom 15. Dezember 2004, mit dem das Salzbur-
ger Bezügegesetz 1992 geändert wird

Der Salzburger Landtag hat beschlossen:

Artikel I

Das Salzburger Bezügegesetz 1992, LGBl Nr 67, zuletzt
geändert durch das Gesetz LGBl Nr 25/2001, wird geän-
dert wie folgt:

1. Nach § 23 wird eingefügt:

„Beitrag

§ 23a

(1) Von Ruhe- und Versorgungsbezügen sowie den den
Empfängern solcher Bezüge gebührenden Sonderzahlun-
gen nach diesem Gesetz oder nach früheren Bezügegeset-
zen des Landes ist ein Beitrag in folgender Höhe einzube-
halten:

Bemessungsgrundlage
Ruhe- und Versorgungs-
bezüge

Beitragshöhe in % der Bemes-
sungsgrundlage bei einem
erstmaligen Gebühren des Ru-
he- oder Versorgungsgenusses

bis zum 31. De-
zember 1998

ab dem 1.
Jänner 1999

bis 3.450 2 7,8 8,0

für den 3.450 2 überstei-
genden Betrag 14,8 15,0

Für die Sonderzahlungen gelten dieselben Prozentsätze.
Der in der Tabelle enthaltene Eurobetrag ist beginnend ab
2005 in dem Ausmaß der prozentuellen Bezugserhöhung
im Landesdienst für die Dienstklasse V, Gehaltsstufe 2, zu

erhöhen. Der neue Grenzwert ist von der Landesregie-
rung im Landesgesetzblatt kundzumachen.

(2) Abs 1 gilt auch für Ruhe- und Versorgungsbezüge
sowie die den Empfängern solcher Bezüge gebührenden
Sonderzahlungen, die nach anderen landesrechtlichen,
auf dieses Gesetz oder frühere Bezügegesetze des Landes
verweisenden Vorschriften gebühren.“

2. Im § 24 Abs 4 entfallen der vorletzte und der letzte Satz.

3. Im § 25 wird angefügt:
„(13) Die §§ 23a und 24 Abs 4 in der Fassung des Geset-

zes LGBl Nr 4/2005 treten mit Beginn des auf die Kundma-
chung dieses Gesetzes folgenden Monats in Kraft. Anstelle
der Prozentsätze gemäß § 23a Abs 1 gelten:

Beitragshöhe in % bei ei-
nem erstmaligen Gebüh-
ren des Ruhe- oder Ver-

sorgungsgenusses

bis zum 31. De-
zember 1998

ab dem 1.
Jänner 1999

ab Inkrafttreten des § 23a
bis 31. Dezember 2005:
bis 3.450 2 4,00 4,20
für den 3.450 2 überstei-
genden Betrag 6,33 6,53

ab 1. Jänner 2006 bis 31.
Dezember 2006:
bis 3.450 2 5,90 6,10
für den 3.450 2 überstei-
genden Betrag 10,56 10,76 “

Holztrattner
Burgstaller
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5. Gesetz vom 15. Dezember 2004, mit dem das Salzbur-
ger Landes-Beamtengesetz 1987, das Landes-Vertrags-
bedienstetengesetz 2000, das Magistrats-Beamtinnen-
und Magistrats-Beamtengesetz 2002, das Salzburger
Gemeindebeamtengesetz 1968 und das Salzburger Kin-

derbetreuungsgesetz geändert werden

Der Salzburger Landtag hat beschlossen:

Artikel I

Das Salzburger Landes-Beamtengesetz 1987, LGBl Nr 1,
zuletzt geändert durch das Gesetz LGBl Nr 36/2003, wird
geändert wie folgt:

1. Im § 2a werden folgende Änderungen vorgenom-
men:

1.1. Abs 3 lautet:
„(3) Diplome nach Abs 2 sind

1. Diplome, Prüfungszeugnisse oder sonstige Befähi-
gungsnachweise gemäß Art 1 Buchstabe a der Richtli-
nie des Rates vom 21. Dezember 1988 über eine allge-
meine Regelung zur Anerkennung der Hochschuldiplo-
me, die eine mindestens dreijährige Berufsausbildung
abschließen (89/48/EWG, ABl Nr L 19/1989, 16, in der
Fassung der Richtlinie 2001/19/EG, ABl Nr L 206/
2001, 1);

2. Diplome, Prüfungszeugnisse oder Befähigungsnach-
weise gemäß Art 1 Buchstabe a bis c der Richtlinie des
Rates vom 18. Juni 1992 über eine zweite allgemeine
Regelung zur Anerkennung beruflicher Befähigungs-
nachweise in Ergänzung zur Richtlinie 89/48/EWG
(92/51/EWG, ABl Nr L 209/1992, 25, in der Fassung
der Richtlinie 2001/19/EG, ABl Nr L 206/2001, 1) und

3. Diplome, Prüfungszeugnisse oder sonstige Befähi-
gungsnachweise gemäß Art 9 des Abkommens zwi-
schen der Europäischen Gemeinschaft und ihren Mit-
gliedstaaten einerseits und der Schweizerischen Eidge-
nossenschaft andererseits über die Freizügigkeit, kund-
gemacht unter ABl Nr L 114/2002, 6, bzw BGBl III Nr
133/2002.“

1.2. Im Abs 4 lautet die Z 2:
„2. ob, in welcher Weise und in welchem Umfang es die

Bedachtnahme auf die Erfordernisse der Verwendung
verlangt, für die Anerkennung zusätzliche Erfordernis-
se gemäß Art 4 der im Abs 3 Z 1 genannten Richtlinie
oder gemäß Art 4, 5 oder 7 der im Abs 3 Z 2 genann-
ten Richtlinie festzulegen.“

2. Im § 130 werden folgende Änderungen vorgenom-
men:

2.1. Die Z 3 entfällt.

2.2. Nach der Z 37 wird eingefügt:
„37a. Psychologengesetz, BGBl Nr 360/1990, zuletzt ge-

ändert durch das Gesetz BGBl I Nr 98/2001;“

2.3. Nach der Z 42 wird eingefügt:
„42a. Universitäts-Studiengesetz – UniStG, BGBl I Nr 48/

1997, zuletzt geändert durch das Gesetz BGBl I Nr
121/2002;“

3. Im § 131 erhält der bisherige Text die Absatzbezeich-
nung „(1)“ und wird angefügt:

„(2) Die §§ 2a Abs 3 und 4, 130 Z 3, 37a und 42a und
der II. Teil lit A und B der Anlage in der Fassung des Geset-

zes LGBl Nr 5/2005 treten mit dem auf dessen Kundma-
chung folgenden Tag in Kraft.“

4. Im II. Teil der Anlage werden folgende Änderungen
vorgenommen:

4.1. In der lit A lautet der zweite Satz: „Als Abschluss ei-
ner Hochschulausbildung gilt der Erwerb eines auf Grund
eines Diplomstudiums erlangten Diplomgrades gemäß
§ 66 Abs 1 in Verbindung mit der Anlage 1 UniStG.“

4.2. In der lit A Z 15 lautet der erste Satz: „Der Ab-
schluss eines Studiums gemäß § 1 des Psychologengeset-
zes.“

4.3. In der lit B lautet der zweite Satz: „Als Reifeprü-
fung gilt auch:
1. das Diplom einer Akademie für Sozialarbeit;
2. der Abschluss der für einen Fachhochschul-Studien-

gang vorgeschriebenen Studien und Prüfungen (§ 5
des Fachhochschul-Studiengesetzes);

3. die Berufsreifeprüfung gemäß dem Bundesgesetz über
die Berufsreifeprüfung;

4. eine abgeschlossene Hochschulausbildung, wenn mit
dieser auch das Ernennungserfordernis für die Verwen-
dungsgruppe A erfüllt wird.“

Artikel II

Das Landes-Vertragsbedienstetengesetz 2000, LGBl Nr
4, zuletzt geändert durch das Gesetz LGBl Nr 36/2003,
wird geändert wie folgt:

1. Im § 43 erhält der bisherige Text die Absatzbezeich-
nung „(1)“ und wird angefügt:

„(2) Für die Anerkennung von Diplomen, die Inländer
und sonstige Personen mit Staatsangehörigkeit eines
Landes besitzen, dessen Angehörigen Österreich auf
Grund rechtlicher Verpflichtungen im Rahmen der euro-
päischen Integration dieselben Rechte für den Berufszu-
gang zu gewähren hat wie Inländern, ist § 2a L-BG anzu-
wenden.“

3. Nach § 79 wird angefügt:

„§ 80

§ 43 in der Fassung des Gesetzes LGBl Nr 5/2005 tritt
mit dem auf dessen Kundmachung folgenden Tag in
Kraft.“

Artikel III

Das Magistrats-Beamtinnen- und Magistrats-Beamten-
gesetz 2002, LGBl Nr 42/2003, in der Fassung des Geset-
zes LGBl Nr 93/2004 wird geändert wie folgt:

1. Im § 4 werden folgende Änderungen vorgenommen:

1.1. Abs 3 lautet:
„(3) Diplome nach Abs 2 sind

1. Diplome, Prüfungszeugnisse oder sonstige Befähi-
gungsnachweise gemäß Art 1 Buchstabe a der Richtli-
nie des Rates vom 21. Dezember 1988 über eine allge-
meine Regelung zur Anerkennung der Hochschuldiplo-
me, die eine mindestens dreijährige Berufsausbildung
abschließen (89/48/EWG, ABl Nr L 19/1989, 16, in der
Fassung der Richtlinie 2001/19/EG, ABl Nr L 206/
2001, 1);
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2. Diplome, Prüfungszeugnisse oder Befähigungsnach-
weise gemäß Art 1 Buchstabe a bis c der Richtlinie des
Rates vom 18. Juni 1992 über eine zweite allgemeine
Regelung zur Anerkennung beruflicher Befähigungs-
nachweise in Ergänzung zur Richtlinie 89/48/EWG
(92/51/EWG, ABl Nr L 209/1992, 25, in der Fassung
der Richtlinie 2001/19/EG, ABl Nr L 206/2001, 1) und

3. Diplome, Prüfungszeugnisse oder sonstige Befähi-
gungsnachweise gemäß Art 9 des Abkommens zwi-
schen der Europäischen Gemeinschaft und ihren Mit-
gliedstaaten einerseits und der Schweizerischen Eidge-
nossenschaft andererseits über die Freizügigkeit, kund-
gemacht unter ABl Nr L 114/2002, 6, bzw BGBl III Nr
133/2002.“

1.2. Im Abs 4 lautet die Z 2:
„2. ob, in welcher Weise und in welchem Umfang es die

Bedachtnahme auf die Erfordernisse der Verwendung
verlangt, für die Anerkennung zusätzliche Erfordernis-
se gemäß Art 4 der im Abs 3 Z 1 genannten Richtlinie
oder gemäß Art 4, 5 oder 7 der im Abs 3 Z 2 genann-
ten Richtlinie festzulegen.“

2. Im § 201, dessen bisheriger Text die Absatzbezeich-
nung „(1)“ erhält, wird angefügt:

„(2) § 4 Abs 3 und 4 in der Fassung des Gesetzes LGBl
Nr 5/2005 tritt mit dem auf dessen Kundmachung folgen-
den Tag in Kraft.“

Artikel IV

Das Salzburger Gemeindebeamtengesetz 1968, LGBl Nr
27, zuletzt geändert durch das Gesetz LGBl Nr 37/2003,
wird geändert wie folgt:

1. Nach § 8 wird eingefügt:

„Diplomanerkennung

§ 8a

Für die Anerkennung von Diplomen, die Inländer und
sonstige Personen mit Staatsangehörigkeit eines Landes
besitzen, dessen Angehörigen Österreich auf Grund
rechtlicher Verpflichtungen im Rahmen der europäischen
Integration dieselben Rechte für den Berufszugang zu ge-
währen hat wie Inländern, ist § 2a des Salzburger Landes-
Beamtengesetzes 1987 (L-BG) anzuwenden.“

2. Im § 82 erhält der bisherige Text die Absatzbezeich-
nung „(1)“ und wird angefügt:

„(2) § 8a in der Fassung des Gesetzes LGBl Nr 5/2005
tritt mit dem auf dessen Kundmachung folgenden Tag in
Kraft.“

Artikel V

Das Salzburger Kinderbetreuungsgesetz, LGBl Nr 47/
2002, berichtigt durch die Kundmachung LGBl Nr 88/
2002, wird geändert wie folgt:

1. Im Inhaltsverzeichnis wird nach § 67 angefügt:
„§ 68 Inkrafttreten novellierter Bestimmungen und Über-

gangsbestimmungen dazu“

2. Im § 20 Abs 4 werden die lit a und b durch folgende
Bestimmungen ersetzt:
„1. ein Diplom, ein Prüfungszeugnis oder einen sonstigen

Befähigungsnachweis gemäß Art 1 Buchstabe a der

Richtlinie des Rates vom 21. Dezember 1988 über ei-
ne allgemeine Regelung zur Anerkennung der Hoch-
schuldiplome, die eine mindestens dreijährige Berufs-
ausbildung abschließen (89/48/EWG, ABl Nr L 19/
1989, 16, in der Fassung der Richtlinie 2001/19/EG,
ABl Nr L 206/2001, 1);

2. ein Diplom, ein Prüfungszeugnis oder einen Befähi-
gungsnachweis gemäß Art 1 Buchstabe a bis c der
Richtlinie des Rates vom 18. Juni 1992 über eine zwei-
te allgemeine Regelung zur Anerkennung beruflicher
Befähigungsnachweise in Ergänzung zur Richtlinie
89/48/EWG (92/51/EWG, ABl Nr L 209/1992, 25, in
der Fassung der Richtlinie 2001/19/EG, ABl Nr L 206/
2001, 1) oder

3. ein Diplom, ein Prüfungszeugnis oder einen sonstigen
Befähigungsnachweis gemäß Art 9 des Abkommens
zwischen der Europäischen Gemeinschaft und ihren
Mitgliedstaaten einerseits und der Schweizerischen
Eidgenossenschaft andererseits über die Freizügigkeit,
kundgemacht unter ABl Nr L 114/2002, 6, bzw BGBl
III Nr 133/2002.“

3. Nach § 67 wird angefügt:

„Inkrafttreten novellierter Bestimmungen und
Übergangsbestimmungen dazu

§ 68

§ 20 Abs 4 in der Fassung des Gesetzes LGBl Nr 5/2005
tritt mit dem auf dessen Kundmachung folgenden Tag in
Kraft.“

Holztrattner
Burgstaller

6. Gesetz vom 15. Dezember 2004, mit dem das Salzbur-
ger Rundfunkabgabegesetz geändert wird

Der Salzburger Landtag hat beschlossen:

Das Salzburger Rundfunkabgabegesetz, LGBl Nr 26/
2000, in der Fassung des Gesetzes LGBl Nr 18/2002 wird
geändert wie folgt:

1. § 2 lautet:

„Höhe der Abgabe

§ 2

Die Abgabe ist für jeden Standort in Salzburg zu ent-
richten und beträgt monatlich für
Radio-Empfangseinrichtungen 0,90 2

Fernseh-Empfangseinrichtungen im Allgemeinen 3,10 2

Fernseh-Empfangseinrichtungen bei ermäßig-
tem Programmentgelt 2,30 2

Radio- und Fernseh-Empfangseinrichtungen
am selben Standort (Kombi) 3,10 2“

2. § 3 Abs 3 lautet:
„(3) Die Abgabe wird am ersten Werktag des Monats

der Meldung und danach wiederkehrend jeden ersten
Werktag des zweitfolgenden Monats fällig.“

3. Im § 4 werden folgende Änderungen vorgenommen:

3.1. Im Abs 1 wird die Bezeichnung „Gebühreninkasso
Service GmbH“ durch die Wortfolge „GIS Gebühren Info
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Service GmbH, im folgenden kurz ,Gesellschaft‘“ ersetzt
und nach dem ersten Satz eingefügt: „Die Gesellschaft ist
bei der Erfüllung der ihr in diesem Gesetz zugewiesenen
Aufgaben an die Weisungen der Landesregierung gebun-
den.“

3.2. In den Abs 2 bis 4 wird jeweils die Bezeichnung
„Gebühreninkasso Service GmbH“ durch das Wort „Ge-
sellschaft“ ersetzt.

3.3. Im Abs 4 lautet der zweite Satz: „Rückständige Ge-
bühren sind im Verwaltungsweg einzubringen (§ 3 Abs 3
VVG); die Gesellschaft ist berechtigt, Rückstandsausweise
auszustellen.“

3.4. Nach Abs 4 wird angefügt:
„(5) Ist die Einbringung der rückständigen Gebühren

auf Grund der wirtschaftlichen Verhältnisse des Abgabe-
pflichtigen oder nach Lage des Falles nicht möglich
oder unbillig, ist die Abstattung in Raten zu bewilligen
oder kann die Forderung von der Gesellschaft gestundet
werden. Wenn die Einbringung eine besondere Härte
bedeuten würde oder wenn das Verfahren mit Kosten
oder Weiterungen verbunden wäre, die in keinem
Verhältnis zur hereinzubringenden Abgabe stehen wür-
den, kann die Gesellschaft von der Hereinbringung ab-
sehen.“

4. § 6 Abs 2 lautet:
„(2) Von den eingebrachten Abgaben sind 1,5% zur

Deckung des Aufwandes der Landesregierung zu verwen-
den. Die Gesellschaft erhält für die Einhebung der Abgabe
1. im Zeitraum 1. Jänner 2000 bis 31. Dezember 2004

3%;
2. ab dem 1. Jänner 2005 3,25%
der eingebrachten Beträge als Vergütung für die Erhe-
bung und zur Deckung der damit verbundenen Aufwen-
dungen; der Vergütungsbetrag kann von der Gesellschaft
von den eingebrachten Abgabenbeträgen einbehalten
werden. Die festgelegten Prozentsätze beinhalten bereits
eine allfällige Umsatzsteuer.“

5. Im § 8 wird angefügt:
„(4) In der Fassung des Gesetzes LGBl Nr 6/2005 treten

in Kraft:
1. § 6 Abs 2 mit 1. Jänner 2000;
2. § 3 Abs 3 und § 4 mit 1. Jänner 2005;
3. § 2 in der Fassung des Gesetzes LGBl Nr 6/2005 mit

1. April 2005.“

Holztrattner
Burgstaller

7. Gesetz vom 15. Dezember 2004, mit dem das Berufs-
jägergesetz geändert wird

Der Salzburger Landtag hat beschlossen:

Das Berufsjägergesetz, LGBl Nr 101/1993, zuletzt geän-
dert durch das Gesetz LGBl Nr 75/2001, wird geändert
wie folgt:

1. Im § 2 werden folgende Änderungen vorgenommen:

1.1. Im Abs 1 lauten die lit g und h:
„g) der erfolgreiche Abschluss einer Ausbildung an einer

nach dem Forstgesetz 1975 errichteten Forstfachschu-

le oder einer zumindest gleichwertigen forstlichen
Ausbildung (zB Forstfacharbeiterprüfung);

h) eine dreijährige Verwendung in einem von der Salz-
burger Jägerschaft anerkannten Jagdbetrieb und die
Führung eines vom Betriebsführer bestätigten Tage-
buches über die Art der Beschäftigung während dieser
Verwendung (Ausbildungszeit); wenn der Dienstge-
ber zustimmt oder das Dienstverhältnis vor Ablauf der
Ausbildungszeit endet, genügt eine zweijährige Ver-
wendung;“

1.2. Nach Abs 3 wird angefügt:
„(4) Ein Prüfungswerber kann auch ohne Vorliegen der

Voraussetzungen gemäß Abs 1 lit g und h zur Prüfung zu-
gelassen werden, wenn er sich durch eine mindestens
zehnjährige hauptberufliche Tätigkeit als Dienstnehmer in
einem land- und forstwirtschaftlichen Betrieb gleichwerti-
ge forstliche Kenntnisse und Fähigkeiten angeeignet hat.
Dieser Nachweis ist durch Vorlage eines forstlichen The-
menbuches zu erbringen, das zumindest die Themen ,Me-
thoden der Erkennung und Verhütung von Wildschäden‘,
,Beurteilung und Berechnung des Einflusses von Schalen-
wild auf die Waldvegetation‘ sowie ,Maßnahmen zur Le-
bensraumverbesserung für heimische Wildtiere‘ beinhal-
tet. Zur Frage der Gleichwertigkeit der forstlichen Kennt-
nisse hat der Vorsitzende der Prüfungskommission die
Kammer für Land- und Forstwirtschaft in Salzburg, die
Salzburger Landarbeiterkammer und die Salzburger Jäger-
schaft zu hören.“

2. Im § 3 werden folgende Änderungen vorgenommen:

2.1. Die Abs 1 und 2 lauten:
„(1) Die Berufsjägerprüfung ist vor einer bei der Salz-

burger Jägerschaft eingerichteten Prüfungskommission
abzulegen.

(2) Ansuchen um Zulassung zur Prüfung sind schriftlich
im Weg der Salzburger Jägerschaft an den Vorsitzenden
der Prüfungskommission zu richten. Der Vorsitzende der
Prüfungskommission hat den Prüfungswerbern den Zeit-
punkt der Prüfung und den Termin für die Einreichung der
Beilagen gemäß Abs 3 mitzuteilen. Der Einreichungster-
min muss mindestens sechs Wochen vor dem Prüfungs-
termin liegen. Jährlich soll mindestens ein Prüfungstermin
festgelegt werden.“

2.2. Im Abs 3 lautet der Einleitungssatz: „Das Ansuchen
um Zulassung zur Prüfung ist bis zum Einreichungstermin
(Abs 2) mit folgenden Beilagen zu ergänzen:“

2.3. Im Abs 3 lauten die lit g und h:
„g) 1. ein Zeugnis über den erfolgreichen Besuch einer

Forstfachschule oder
2. ein Zeugnis über die Absolvierung einer zumindest

gleichwertigen forstlichen Ausbildung oder
3. der Nachweis gleichwertiger Kenntnisse gemäß § 2

Abs 4;
h) 1. ein von der Salzburger Jägerschaft beglaubigtes

Zeugnis über die Verwendung gemäß § 2 Abs 1 lit h
und das Tagebuch sowie allenfalls Unterlagen, aus
denen das Vorliegen der Voraussetzungen für ein
vorzeitiges Antreten gemäß § 2 Abs 1 lit h hervor-
geht, oder

2. ein Verwendungszeugnis gemäß § 2 Abs 3 oder
3. der Nachweis gleichwertiger Kenntnisse gemäß § 2

Abs 4;“
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2.4. Abs 5 lautet:
„(5) Die Höhe der Prüfungsgebühr ist von der Salzbur-

ger Jägerschaft durch Verordnung festzulegen; sie darf die
Höhe des mit der Prüfung verbundenen Aufwandes nicht
überschreiten. Die Prüfungsgebühr muss bis zum Beginn
der Prüfung entrichtet sein.“

3. Im § 7 werden folgende Änderungen vorgenommen:

3.1. Im Abs 1 werden im ersten Satz die Worte „Die
Landesregierung“ durch die Worte „Die Salzburger Jäger-
schaft“ und im letzten Satz die Wortfolge „sind die Salz-
burger Jägerschaft und die Landarbeiterkammer für Salz-
burg“ durch die Wortfolge „ist die Salzburger Landarbei-
terkammer“ ersetzt.

3.2. Im Abs 4 wird nach dem Richtlinienzitat „92/51/
EWG“ der Ausdruck „in der Fassung der Richtlinie 2001/
19/EG“ eingefügt.

4. Im § 9 wird angefügt:
„(6) Die §§ 2 Abs 1 und 4, 3 Abs 1, 2, 3 und 5 sowie 7

Abs 1 und 4 in der Fassung des Gesetzes LGBl Nr 7/2005
treten mit 1. März 2005 in Kraft.“

Holztrattner
Burgstaller

8. Gesetz vom 15. Dezember 2004, mit dem das Salzbur-
ger Betriebsfestigungsgesetz geändert wird

Der Salzburger Landtag hat beschlossen:

Das Salzburger Betriebsfestigungsgesetz, LGBl Nr 55/
1983, zuletzt geändert durch das Gesetz LGBl Nr 76/
2002, wird geändert wie folgt:

1. Im § 3 wird angefügt:
„(6) Der Vertrag gemäß § 6 kann vorsehen, dass die Er-

träge aus den Mitteln gemäß Abs 2 Z 2 lit a und b für die
Jahre 2005, 2006 und 2007 ganz oder teilweise nicht in
die gesonderte Ausweisung nach Abs 2 Z 1 einzubeziehen
sind, sondern von der Salzburger Kreditgarantie-Gesell-
schaft mbH getrennt evident gehalten und dem sonstigen
Unternehmenszweck zugeführt werden. Von dieser Mög-
lichkeit darf nur so weit Gebrauch gemacht werden, als
diese Erträge nicht benötigt werden, um eine weitere
Schmälerung der von den im Abs 2 Z 2 lit a und b erwähn-
ten Beträgen laut der Unternehmensbilanz 1996 nominal
noch vorhandenen Mittel zu verhindern. Außerdem ist
vorzukehren, dass diese Erträge einschließlich einer ange-
messenen Verzinsung bis längstens 31. Dezember 2010 an
den Teilbereich ,Betriebsfestigung‘ der Salzburger Kredit-
garantie-Gesellschaft mbH rückerstattet werden.“

2. Im § 5 wird angefügt:
„(3) Der Vertrag gemäß § 6 hat für Bürgschaften, die für

die Haftung des Landes gemäß Abs 1 relevant sind, vorzu-
sehen, dass solche ab dem 1. Jänner 2005 auf Grund von
Anträgen, die bis zu dem im § 8 Abs 2 bestimmten Zeit-
punkt gestellt werden, unbeschadet der Voraussetzung des
Abs 2 von der Salzburger Kreditgarantie-Gesellschaft mbH
nur so lange eingegangen werden, als das aktuelle Haf-
tungsvolumen nicht das Doppelte der Summe aus
a) den vorhandenen Erträgnisrücklagen des Teilbereichs

,Betriebsfestigung‘ einschließlich jener, die im Sinn des
§ 3 aus dem Teilbereich ,Betriebsfestigung‘ vorüberge-

hend dem sonstigen Unternehmenszweck zugeführt
worden sind,

b) dem vorhandenen Anteil der Mittel gemäß § 3 Abs 2
Z 2 lit a und b und

c) der gebildeten Haftungsrückstellung gemäß § 3 Abs 2
Z 3 in der vorhandenen Höhe,

berechnet zum 31. Dezember des jeweils vorangegange-
nen Jahres, überschreitet.“

3. § 7 lautet:

„§ 7

Die in diesem Gesetz enthaltenen Verweisungen auf
Bundesgesetze gelten als solche auf die zitierte Stammfas-
sung oder die Fassung, die sie durch Änderungen bis zu
der im Folgenden letztzitierten erhalten haben:
1. Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch (ABGB), JGS Nr

946/1811, zuletzt geändert durch das Gesetz BGBl I Nr
91/2003;

2. Garantiegesetz 1977, BGBl Nr 296, zuletzt geändert
durch das Gesetz BGBl I Nr 130/2002;

3. KMU-Förderungsgesetz, BGBl Nr 432/1996, zuletzt
geändert durch das Gesetz BGBl I Nr 130/2002.“

4. § 8 Abs 2 lautet:
„(2) Förderungen nach diesem Gesetz dürfen nur auf

Grund von Anträgen gewährt werden, die spätestens bis
zum Ablauf des Jahres 2007 gestellt werden.“

Holztrattner
Burgstaller

9. Gesetz vom 15. Dezember 2004 über die vorläufige
Weitergeltung von Bestimmungen betreffend den Salz-
burger Krankenanstalten-Finanzierungsfonds und zur
Änderung des Salzburger Krankenanstaltengesetzes

2000

Der Salzburger Landtag hat beschlossen:

Artikel I

(1) Abweichend von den im § 41 Abs 1 des Krankenan-
stalten-Finanzierungsfondsgesetzes 2001 und im § 96
Abs 2, 4 und 5 des Salzburger Krankenanstaltengesetzes
2000 enthaltenen Bestimmungen gelten unter deren
Wiederinkraftsetzung folgende Bestimmungen in der am
31. Dezember 2004 geltenden Fassung vom 1. Jänner
2005 bis einschließlich 31. Dezember 2005 weiter:
1. das Krankenanstalten-Finanzierungsfondsgesetz 2001,

LGBl Nr 63, zuletzt geändert durch das Gesetz LGBl Nr
110/2003;

2. die §§ 7 Abs 1 und 1a, 8 Z 1a, 10 Abs 1, 12 Abs 1, 14
Abs 2, 19, 35 Abs 9 bis 9c, 37 Abs 1, 2, 3 und 4, 47 Abs
2, 59, 61 Abs 1 bis 3, 62, 63 Abs 3, 64 Abs 1, 65 Abs 1,
68 Z 4, 70, 82 Abs 1 und 2, 83 bis 89 und 92 des Salz-
burger Krankenanstaltengesetzes 2000, LGBl Nr 24, in
der Fassung der Gesetze LGBl Nr 63/2001, Art II, und
LGBl Nr 2/2002, Art I.
(2) Die Abgeltung der Nebenkosten hat 2005 proviso-

risch auf der Basis des Teilbetrages und der Prozentsätze
für 2004 gemäß § 12 Abs 1 und 5 des Krankenanstalten-
Finanzierungsfondsgesetzes 2001 in seiner am 31. De-
zember 2004 geltenden Fassung zu erfolgen.
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(3) Bezugnahmen auf Bestimmungen der Vereinbarung
gemäß Art 15a B-VG über die Neustrukturierung des Ge-
sundheitswesens und der Krankenanstaltenfinanzierung
sind als Bezugnahmen auf die sinngemäßen Bestimmun-
gen der Vereinbarung gemäß Art 15a B-VG über die Or-
ganisation und Finanzierung des Gesundheitswesens zu
verstehen.

(4) Bezugnahmen auf den Strukturfonds und die Struk-
turkommission sind als Bezugnahmen auf die Bundesge-
sundheitsagentur und die Bundesgesundheitskommission
zu verstehen.

(5) Die für das Jahr 2005 vereinbarten zusätzlichen Mit-
tel sind mit Ausnahme der bei den Krankenanstalten
selbst verbleibenden (zusätzlichen) Kostenbeiträge provi-
sorisch in der 1. Sektion des SAKRAF darzustellen und im
Rahmen des 6. Teilbetrages (Teilbetrag für Stationärleis-
tungen) zu verwenden.

Artikel II

Das Salzburger Krankenanstaltengesetz 2000, LGBl Nr
24, zuletzt geändert durch das Gesetz LGBl Nr 119/2003
und Art I dieses Gesetzes, wird geändert wie folgt:

1. Im § 62 Abs 1 werden folgende Änderungen vorge-
nommen:

1.1. Der Betrag „3,63 2“ wird durch den Betrag „7,82
2“ ersetzt.

1.2. Nach der lit f wird angefügt:
„Die Landesregierung kann ergänzend zu den lit a bis f
durch Verordnung bestimmen, dass von Personen mit ei-
nem geringen Einkommen nur ein verringerter Kostenbei-
trag von 5,80 2 einzuheben ist.“

2. Im § 62 Abs 2 werden folgende Änderungen vorge-
nommen:

2.1. Im ersten Satz wird nach der Wortfolge „eines je-
den Jahres“ die Wortfolge „,beginnend ab dem 1. Jänner
2006“ eingefügt.

2.2. Der vorletzte Satz entfällt.

3. Im § 96 wird nach Abs 9 angefügt:
„(10) Die §§ 62 Abs 1 und 2 in der Fassung des Art II

des Gesetzes LGBl Nr 9/2005 treten mit dem ihrer Kund-
machung folgenden Tag in Kraft.“

Holztrattner
Burgstaller

10. Gesetz vom 15. Dezember 2004, mit dem das Salz-
burger Rettungsgesetz geändert wird

Der Salzburger Landtag hat beschlossen:

Das Salzburger Rettungsgesetz, LGBl Nr 78/1981, zu-
letzt geändert durch das Gesetz LGBl Nr 118/2001, wird
geändert wie folgt:

1. Im § 4 werden folgende Änderungen vorgenom-
men:

1.1. Im Abs 4 werden die Jahreszahl „2002“ durch die
Jahreszahl „2005“, der Betrag „0,70 2“ durch den Be-
trag „0,77 2“ und die Prozentangaben „80%“, „16%“

und „4%“ durch die Prozentangaben „77,18%“,
„17,16%“ bzw „5,66%“ ersetzt.

1.2. Im Abs 5 werden die Jahreszahl „2002“ durch die
Jahreszahl „2005“ und der Ausdruck „bzw 2003“ durch
den Ausdruck „bzw 2006“ ersetzt.

2. Nach § 13 wird angefügt:

„Inkrafttreten ab LGBl Nr 118/2001 novellierter Bestim-
mungen und Übergangsbestimmungen dazu

§ 14

(1) § 4 in der Fassung des Gesetzes LGBl Nr 118/2001
tritt mit 1. Jänner 2002 in Kraft.

(2) § 4 Abs 4 und 5 in der Fassung des Gesetzes LGBl Nr
10/2005 tritt mit 1. Jänner 2005 in Kraft.“

Holztrattner
Burgstaller

11. Verordnung der Salzburger Landesregierung vom
26. Jänner 2005, mit der die Fördermittel und die
Monatsentgelte für Kindergartenpädagoginnen des Lan-
des und der Gemeinden (Gemeindeverbände) erhöht

werden

Auf Grund der §§ 9 Abs 1 und 2 und 22 Abs 1 des Salz-
burger Kinderbetreuungsgesetzes, LGBl Nr 47/2002, in
Verbindung mit den §§ 80a und 124 des Salzburger Lan-
des-Beamtengesetzes 1987, LGBl Nr 1, § 63 des Landes-
Vertragsbedienstetengesetzes 2000, LGBl Nr 4, § 148 des
Magistrats-Beamtinnen- und Magistrats-Beamtengeset-
zes 2002, LGBl Nr 42/2003, § 36 des Salzburger Gemein-
debeamtengesetzes 1968, LGBl Nr 27, und § 83 des Ge-
meinde-Vertragsbedienstetengesetzes 2001, LGBl Nr 17/
2002, jeweils in der geltenden Fassung wird verordnet:

Höhe der Fördermittel ab 1. Jänner 2005

§ 1

(1) Die Höhe der Fördermittel gemäß § 9 Abs 1 des Salz-
burger Kinderbetreuungsgesetzes beträgt ab dem 1. Jän-
ner 2005:
1. gemäß Abs 1 Z 1 lit a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 376,20 2

2. gemäß Abs 1 Z 1 lit b . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225,70 2

3. gemäß Abs 1 Z 1 lit c . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 671,50 2

4. gemäß Abs 1 Z 1 lit d . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 335,90 2

5. gemäß Abs 1 Z 2 lit a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 671,50 2

6. gemäß Abs 1 Z 2 lit b . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 295,40 2

7. gemäß Abs 1 Z 2 lit c . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,00 2

(2) Der Zuschlag gemäß § 9 Abs 2 beträgt ab dem
1. Jänner 2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107,40 2.

Monatsentgelte der Kindergartenpädagoginnen
ab 1. Jänner 2005

§ 2

(1) Das Monatsentgelt für Kindergartenpädagoginnen
gemäß § 22 Abs 2 des Salzburger Kinderbetreuungsgeset-
zes beträgt ab dem 1. Jänner 2005:
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Entlohnungsstufe
Entlohnungsgruppe

ki 1 ki 2

Euro

1 1.546,90 1.395,20
2 1.574,10 1.419,10
3 1.600,70 1.442,50
4 1.627,70 1.466,30
5 1.654,60 1.490,20
6 1.696,30 1.526,80
7 1.761,50 1.585,50
8 1.830,70 1.647,60
9 1.901,10 1.711,00

10 1.972,70 1.775,40
11 2.050,30 1.845,80
12 2.158,30 1.944,10
13 2.266,50 2.041,80
14 2.374,20 2.138,70
15 2.482,00 2.235,70
16 2.577,30 2.321,50
17 2.676,90 2.411,10
18 2.783,40 2.507,00
19 2.880,40 2.594,30

(2) Die Kindergartenleiterinnenzulage gemäß § 22 Abs
4 des Salzburger Kinderbetreuungsgesetzes beträgt ab
dem 1. Jänner 2005:

in Kindergärten
in den Entlohnungsstufen

1 bis 10 11 bis 15 ab 16
Euro

mit einer Gruppe 45,80 48,50 52,30
mit zwei Gruppen 66,20 67,40 71,00
mit drei Gruppen 94,60 97,40 103,10
mit vier Gruppen 131,60 134,70 142,80
mit fünf und mehr
Gruppen 140,50 145,50 156,00

Inkrafttreten

§ 3

Diese Verordnung tritt mit 1. Jänner 2005 in Kraft.
Gleichzeitig tritt die Verordnung der Salzburger Landesre-
gierung vom 20. Februar 2004, LGBl Nr 17, mit der die
Fördermittel und die Monatsentgelte für Kindergarten-
pädagoginnen des Landes und der Gemeinden (Gemein-
deverbände) erhöht werden, außer Kraft.

Für die Landesregierung:
Die Landeshauptfrau:

Burgstaller

12. Verordnung der Salzburger Landesregierung vom 26.
Jänner 2005 zur Änderung der Verordnung über die Er-
richtung von Tourismusverbänden und der Ortsklassen-

verordnung

Auf Grund der §§ 1 Abs 3, 4 Abs 1 und 34 Abs 2 des Salz-
burger Tourismusgesetzes 2003, LGBl Nr 43, wird verordnet:

Artikel I

Die Verordnung der Salzburger Landesregierung über
die Errichtung von Tourismusverbänden, LGBl Nr 69/
1986, zuletzt geändert durch die Verordnung LGBl Nr 2/
2003 und berichtigt durch die Kundmachung LGBl Nr 68/
2003, wird geändert wie folgt:

1. Im § 1 entfallen mit Wirksamkeit ab dem 1. Jänner
2005 die Gemeinden „Bruck an der Großglocknerstraße“
und „Fusch an der Großglocknerstraße“.

2. Nach § 6 wird angefügt:

„§ 7

(1) Für die Gemeinden Bruck an der Großglocknerstraße
und Fusch an der Großglocknerstraße wird mit Wirksam-
keit ab dem 1. Jänner 2005 ein gemeinsamer Tourismus-
verband errichtet.

(2) Der Tourismusverband führt die Bezeichnung ,Tou-
rismusverband Bruck – Fusch‘ und hat seinen Sitz in der
Gemeinde Bruck an der Großglocknerstraße.“

Artikel II

Die Ortsklassenverordnung, LGBl Nr 129/2000, zuletzt
geändert durch die Verordnung LGBl Nr 2/2003, wird ge-
ändert wie folgt:

1. Im § 1 entfallen die Tourismusverbände „Bruck an
der Großglocknerstraße“ und „Fusch an der Großglock-
nerstraße“.

2. Im § 3 wird angefügt:
„(5) Für den Tourismusverband Bruck – Fusch, der die

Gemeinden Bruck an der Großglocknerstraße und Fusch
an der Großglocknerstraße umfasst, wird die Ortsklasse B
festgesetzt.“

3. Im § 4 wird angefügt:
„(3) Die §§ 1 und 3 in der Fassung der Verordnung LGBl

Nr 12/2005 treten mit 1. Jänner 2005 in Kraft.“

Für die Landesregierung:
Die Landeshauptfrau:

Burgstaller

13. Verordnung der Salzburger Landesregierung vom 26.
Jänner 2005, mit der die Bezüge der Landesbediensteten

erhöht werden

Auf Grund des § 80a des Salzburger Landes-Beamten-
gesetzes 1987 (L-BG), LGBl Nr 1, und des § 63 des Landes-
Vertragsbedienstetengesetzes 2000 (L-VBG), LGBl Nr 4,
jeweils in der geltenden Fassung wird verordnet:

Gehalt der Beamten des Dienststandes
ab dem 1. Jänner 2005

§ 1

Das Gehalt der vollbeschäftigten Beamten (§ 72 Abs 3
L-BG) beträgt ab dem 1. Jänner 2005 in Euro:
1. in den Dienstklassen I bis III:
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Gehaltsstufe Verwendungsgruppe
D C B A

I. Dienstklasse

1 1.124,4 1.172,4 – –
2 1.146,2 1.201,2 – –
3 1.167,7 1.230,0 – –
4 1.189,3 1.259,0 – –
5 1.211,0 1.287,8 – –

II. Dienstklasse

1 1.232,4 1.316,6 1.316,6 –
2 1.254,1 1.345,2 1.352,5 –
3 1.275,6 1.374,1 1.388,6 –
4 1.297,3 1.402,7 1.424,4 –

III. Dienstklasse

1 1.318,9 1.431,6 1.460,6 1.646,4
2 1.340,5 1.460,6 1.499,1 –
3 1.362,0 1.491,5 1.538,9 –
4 1.383,5 – – –
5 1.405,3 – – –
6 1.427,1 – – –
7 1.448,7 – – –
8 1.508,9 – – –

2. in den Dienstklassen IV bis IX:

Gehaltsstufe
Dienstklasse

IV V VI VII VIII IX

1 – – 2.331,7 2.826,4 3.792,9 5.376,0
2 – 1.988,6 2.400,4 2.916,3 3.990,0 5.673,3
3 1.573,7 2.057,3 2.468,5 3.005,7 4.186,9 5.970,4
4 1.642,1 2.125,5 2.558,4 3.202,5 4.484,1 6.268,0
5 1.711,3 2.194,3 2.648,0 3.399,4 4.781,2 6.565,3
6 1.780,5 2.263,0 2.737,1 3.596,5 5.078,5 6.862,3
7 1.849,9 2.331,7 2.826,4 3.792,9 5.376,0 –
8 1.919,5 2.400,4 2.916,3 3.990,0 5.673,3 –
9 1.988,6 2.468,5 3.005,7 4.186,9 – –

Zulagen der Beamten des Dienststandes
ab dem 1. Jänner 2005

§ 2

(1) Die Höhe der Verwaltungsdienstzulage (§ 74 L-BG)
beträgt ab dem 1. Jänner 2005:

Dienstklasse Euro

I bis V 132,0
VI bis IX 167,7

(2) Die Höhe der Pflegedienstzulage (§ 77 Abs 2 L-BG)
beträgt ab dem 1. Jänner 2005:
1. für Beamte des Sanitätshilfsdienstes 45,5 2;
2. für Beamte der medizinisch-technischen Dienste

119,4 2;
3. für Beamte des Gesundheits- und Krankenpflegediens-

tes nach dem GuKG und für Hebammen

a) der Dienstklasse I und II 119,4 2,
b) ab der Dienstklasse III 143,2 2.
(3) Die Höhe der Pflegedienst-Chargenzulage (§ 78

Abs 2 L-BG) beträgt ab dem 1. Jänner 2005:
1. für Stationspfleger und Stationsschwestern 178,1 2,
2. für Oberpfleger und Oberschwestern 229,2 2,
3. für Pflegedirektoren und Pflegedirektorinnen 279,9 2.

Monatsentgelt und Verwaltungsdienstzulage
der Vertragsbediensteten ab dem 1. Jänner 2005

§ 3

(1) Das Monatsentgelt der vollbeschäftigten Vertrags-
bediensteten des Entlohnungsschemas I (§ 45 Abs 1 L-
VBG) beträgt ab dem 1. Jänner 2005 in Euro:

Entlohnungs-
stufe

Entlohnungsgruppe
a b c d e Erzieher

1 1.719,7 1.358,4 1.203,3 1.153,4 1.103,7 1.464,3
2 1.762,0 1.391,5 1.231,8 1.175,6 1.116,2 1.491,1
3 1.804,6 1.424,5 1.260,3 1.197,7 1.128,6 1.519,4
4 1.847,4 1.458,0 1.288,6 1.219,9 1.141,1 1.548,0
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Entlohnungs-
stufe

Entlohnungsgruppe
a b c d e Erzieher

5 1.890,2 1.493,3 1.317,0 1.241,9 1.153,4 1.578,0
6 1.932,9 1.529,3 1.345,4 1.263,9 1.166,1 1.655,9
7 2.005,1 1.567,6 1.374,0 1.286,0 1.178,5 1.735,3
8 2.077,6 1.606,0 1.402,4 1.307,9 1.191,0 1.814,5
9 2.149,7 1.660,2 1.430,8 1.330,2 1.203,4 1.893,2

10 2.221,4 1.715,6 1.459,5 1.352,4 1.216,1 1.972,1
11 2.293,5 1.788,0 1.489,9 1.374,4 1.228,4 2.050,3
12 2.365,1 1.860,9 1.520,9 1.396,3 1.241,0 2.158,3
13 2.437,3 1.933,6 1.553,2 1.418,4 1.253,4 2.266,5
14 2.509,4 2.005,7 1.586,1 1.440,7 1.265,8 2.374,2
15 2.581,2 2.077,8 1.619,1 1.463,2 1.278,2 2.482,0
16 2.675,2 2.149,9 1.652,5 1.486,5 1.290,8 2.577,3
17 2.769,2 2.222,3 1.686,1 1.510,5 1.303,3 2.676,9
18 2.863,1 2.293,8 1.719,7 1.534,8 1.315,9 2.783,4
19 2.957,2 2.366,2 1.753,2 1.560,6 1.328,3 2.880,4
20 3.051,4 2.437,9 1.786,7 1.586,1 1.340,7 –
21 – – 1.820,2 1.611,9 1.353,2 –

(2) Das Monatsentgelt der vollbeschäftigten Vertragsbediensteten des Entlohnungsschemas II (§ 47 Abs 1 L-VBG) be-
trägt ab dem 1. Jänner 2005 in Euro:

Entlohnungsstufe Entlohnungsgruppe
p1 p2 p3 p4 p5

1 1.209,5 1.184,4 1.159,4 1.134,2 1.109,0
2 1.238,2 1.209,2 1.181,6 1.151,6 1.121,8
3 1.266,9 1.233,8 1.203,7 1.169,1 1.134,3
4 1.295,5 1.258,3 1.226,1 1.186,5 1.147,2
5 1.324,4 1.282,9 1.248,4 1.203,7 1.159,6
6 1.352,9 1.307,5 1.270,7 1.221,1 1.172,1
7 1.381,8 1.332,3 1.292,5 1.238,5 1.184,7
8 1.410,4 1.356,5 1.314,7 1.255,9 1.197,5
9 1.439,2 1.381,2 1.337,0 1.273,2 1.209,8

10 1.468,3 1.406,1 1.359,3 1.290,8 1.222,5
11 1.499,0 1.430,6 1.381,5 1.308,1 1.235,1
12 1.530,3 1.455,2 1.403,7 1.325,6 1.248,1
13 1.563,7 1.481,1 1.425,7 1.342,9 1.260,4
14 1.597,1 1.508,1 1.448,1 1.360,3 1.272,9
15 1.630,3 1.534,8 1.470,9 1.378,0 1.285,7
16 1.664,1 1.563,5 1.494,5 1.395,4 1.297,9
17 1.697,8 1.592,1 1.518,8 1.412,7 1.310,9
18 1.731,6 1.620,5 1.543,8 1.430,2 1.323,3
19 1.765,5 1.649,4 1.569,9 1.447,5 1.335,9
20 1.799,4 1.678,2 1.595,5 1.465,1 1.348,4
21 1.833,0 1.707,4 1.621,5 1.483,9 1.361,3

(3) Die Höhe der Verwaltungsdienstzulage (§ 56 Abs 3
L-VBG) beträgt ab dem 1. Jänner 2005:

Entlohnungsgruppe
Entloh-

nungsstufe Euro

p1 bis p5, e, d, c, b 132,0
a 1 bis 8 132,0
a ab 9 167,7

(4) Das monatliche Sonderentgelt (mit Ausnahme der
Kinderzulage) jener vollbeschäftigten Vertragsbedienste-
ten, mit denen vor dem 1. Jänner 2005 ein Sondervertrag
abgeschlossen worden ist, wird ab 1. Jänner 2005 um
2,3% erhöht. Bei teilbeschäftigten Vertragsbediensteten,
mit denen vor dem 1. Jänner 2005 ein Sondervertrag ab-
geschlossen worden ist, ist zunächst jenes Sonderentgelt
zu ermitteln, das ihnen im Fall der Vollbeschäftigung ge-
bühren würde. Auf dieses Sonderentgelt sind hierauf die

im ersten Satz vorgesehenen Berechnungsvorschriften an-
zuwenden. Von dem auf diese Weise errechneten Betrag
ist schließlich jener Teil zu ermitteln, der sich unter Berück-
sichtigung des Beschäftigungsausmaßes ergibt. Dieser Teil
gilt ab 1. Jänner 2005 als neues Sonderentgelt des teilbe-
schäftigten Vertragsbediensteten. Diese Erhöhung ist
nicht vorzunehmen, wenn im Sondervertrag eine andere
Form der Erhöhung vorgesehen ist.

(5) Das Monatsentgelt eines vollbeschäftigten Ausbil-
dungsjuristen (§ 45 Abs 4 L-VBG) beträgt ab dem 1. Jän-
ner 2005 1.616,7 2.

Ausbildungsbeitrag ab 1. Jänner 2005

§ 4

Der Ausbildungsbeitrag (§ 6 Abs 2 L-VBG) beträgt mo-
natlich ab dem 1. Jänner 2005 in der Ausbildung
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1. für den Mittleren Dienst 619,5 2,
2. für den Gehobenen Dienst 732,7 2.

Inkrafttreten

§ 5

Diese Verordnung tritt mit 1. Jänner 2005 in Kraft.
Gleichzeitig tritt die Verordnung der Salzburger Landesre-
gierung, mit der die Bezüge der Landesbediensteten er-
höht werden, LGBl Nr 9/2004, außer Kraft.

Für die Landesregierung:
Die Landeshauptfrau:

Burgstaller

14. Kundmachung der Landeshauptfrau von Salzburg
vom 26. Jänner 2005 über die Aufhebung von Teilen ei-
ner Bestimmung im Salzburger Fremdenverkehrsgesetz

durch den Verfassungsgerichtshof

Auf Grund des Art 140 Abs 5 und 6 des Bundes-Verfas-
sungsgesetzes in Zusammenhalt mit § 64 Abs 2 des Ver-
fassungsgerichtshofgesetzes 1953, BGBl Nr 85, jeweils in
der geltenden Fassung wird kundgemacht:

Der Verfassungsgerichtshof hat mit Erkenntnis vom 30.
November 2004, G 83/04 – 4, zugestellt am 18. Jänner
2005, die Wortfolge „von einer Betriebsstätte des Unter-
nehmers“ und das Wort „aus“ im zweiten Satz des § 32
Abs 3 des Gesetzes vom 25. September 1985 über den
Fremdenverkehr im Lande Salzburg (Salzburger Fremden-
verkehrsgesetz), LGBl Nr 94/1985, als verfassungswidrig
aufgehoben. Frühere gesetzliche Bestimmungen treten
nicht wieder in Kraft.

Die Landeshauptfrau:
Burgstaller

Die auf der ersten Seite dieses Stückes im Inhaltsverzeichnis bei den Gesetzen enthaltenen Angaben beziehen sich auf die
Gesetzesmaterialien dazu (RV = Regierungsvorlage, IA = Initiativantrag, AB = Ausschussbericht). Sie können von der
Landtagskanzlei, Postfach 527, 5010 Salzburg, Telefon 0 66 2/80 42-24 43, Fax 0 66 2/80 42-29 10, zum Selbstkosten-

preis bezogen werden.

Die Landesgesetzblätter sind zu beziehen beim Landespressebüro,
Amt der Salzburger Landesregierung, Postfach 527, 5010 Salzburg, Telefon 0 66 2/80 42-20 47, Fax 0 66 2/80 42-21 61.

Bezugspreis im Jahresabonnement 40,–


